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1. ALLGEMEINES 

Die Gemeinde Roggentin erstellt eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, die für den 
o.g. Ortsteil die Grenzen des Innenbereiches gegenüber dem Außenbereich fest
setzt und durch Abrundung Außenbereichsflächen dem Innenbereich zuordnet. 

Da der Innenbereich nach Maßgabe des § 34 Abs. 1 und 3 BauGB grundsätzlich 
bebaubar ist, werden sich mit der Aufstellung der o.g. Satzung Bauanträge und Ent
scheidungen zu Bauvoranfragen eindeutiger und schneller regeln lassen. 

Durch die Nähe zu den Städten Mirow (Unterzentrum) und Wesenberg sowie durch 
die hervorragende landschaftliche Einbettung ist die Ortschaft Schillersdorf als 
Wohnstandort interessant. Es liegen bereits mehrere Bauanträge von Ortsansässi
gen bzw. von Bauwilligen aus dem gesamten Gemeindegebiet vor. Um die Nachfra
ge nach baureifen Grundstücken befriedigen zu können, hat die Gemeindevertre
tung der Gemeinde Roggentin diese Satzung aufgestellt. 

2. LAGE, STRUKTUR 
* 

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Roggentin hat eine Gesamtgröße von ca. 7.200 
ha und zählt 638 Einwohner. Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften Babke, 
Blankenförde/Kakeldütt, Schillersdorf, Qualzow, Roggentin und Leussow. 
Roggentin ist der Hauptort der Gemeinde. 
In Qualzow befindet sich das Gemeindebüro und die Verwaltungsgemeinschaft hat 
ihren Sitz im Amt Mirow. 

Nach dem ersten Landesraumordnungsprogramm nimmt die Gemeinde Roggentin 
im Siedlungsnetz des Landes Mecklenburg Vorpommern keine zentralörtliche Funk
tion wahr. Sie zählt aber zu dem „Raum mit besonderer natürlicher Eignung für 
Fremdenverkehr und Erholung". 

Die gewachsenen bindigen und nichtbindigen Böden des Pleistozäns stellen grund
sätzlich in den Ortslagen einen geeigneten tragfähigen Baugrund dar. Aufgrund der 
geringen Bodenwerte für die Landwirtschaft wurde der größte Teil des Gemeindege
bietes in die Grenzen des Müritz-Nationalparkes mit einbezogen. 

Die Ortslage Schillersdorf ist aber von keinem Schutzgebiet im Sinne des Natur
schutzrechts betroffen. 

Sie liegt ca. 3,5 km nordwestlich von Roggentin. Über die Dorfstraße mit Anschluß 
an die Kreisstraße Nr. 2, die in ca. 3 km Entfernung südlich an der Ortschaft vorbei
führt, ist Schillersdorf an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen (siehe Über
sichtsplan). 
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Geprägt wird der Siedlungsraum durch eine mehr oder weniger intensive landwirt
schaftliche Bodennutzung (Acker- und Grünlandflächen). An den nördlichen Orts
rand grenzen ausgedehnte Waldflächen an. 

r i 

1270 wurde Schillersdorf erstmalig urkundlich erwähnt. 1664 brannte das gesamte 
Dorf, bis auf die Kirche, ab. 
Die Ortschaft ist als Angerdorf mit Kirchhof und Teich in der Mitte angelegt worden. 
Die heutige Bebauung erstreckt sich „bandartig" entlang der Dorfstraße ohne nen
nenswerte Nebenwege, so daß der typische Charakter eines Angerdorfes verloren 
gegangen ist. 
Die alte Bausubstanz ist eingeschossig, vereinzelt mit einem Drempelgeschoß, ge
mauert oder verputzt mit Steildächern. Trauf- und Giebelstellung wechseln. 
Der Gesamteindruck der ländlichen Prägung muß erhalten bleiben. Neubauten müs
sen sich daher in das überlieferte Straßenbild einfügen. 

Darüber hinaus sind die für die Erschließung der künftigen Baugrundstücke vorge
sehenen und in den Geltungsbereich der Satzung mit einbezogenen Wirtschaftswe
ge (z.Z. noch unbefestigt) entsprechend ihrer künftigen Funktion auszubauen. 

In der Ortschaft ist eine Vielzahl von Bäumen (überwiegend Linden), z.T. als erhal-
tenswerte Einzelbäume, z.T. als Straßenbegleitgrün mit dorfbildprägendem Charak
ter, vorhanden. Der Baumbestand wurde in die Planzeichnung übernommen und 
entsprechend festgesetzt. Er ist zu erhalten und vor Beschädigungen zu bewahren. 

3. ABGRENZUNG 

Der Innenbereich der Ortschaft nach § 34 Abs. 1 BauGB ist durch die baulichen 
Strukturen eindeutig abgegrenzt (siehe Planzeichnung schraffierter Bereich). Dar
über hinaus wurden einzelne Außenbereichsgrundstücke und Außenbereichsflächen 
am Ortsrand gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in V.m. § 4 Abs. 2a BauGB-
MaßnahmenG in den Innenbereich mit einbezogen. 
Ziel der Gemeinde Roggentin ist es, in diesen Bereichen für potentiell erschlossenes 
Bauland kurzfristig Baurecht zu schaffen. 

Für die einbezogenen Flächen trifft entsprechend § 4 Abs. 2a Satz 1 Nr. 1 und 2 
BauGB-MaßnahmenG zu, daß sie 

1. durch eine überwiegende Wohnnutzung des angrenzenden Bereiches geprägt 
sind und 

2. die Einbeziehung ausschließlich zugunsten Wohnzwecken dienender Vorhaben 
erfolgt. 

Die Einbeziehung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. 
Aufgrund der gegebenen baulichen Situation und dem Mangel an Wohnraum in der 
Ortslage von Schillersdorf soll über diese Satzung die Möglichkeit eröffnet werden, 
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rrit6: diene,nd® Vorhaben verwirklichen zu können. Gleichzeitig werden im 
Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung die Voraussetzunaen für SÖST smr* ?' allerdings an die vorhandenen Gebäude im Maß der baulichen Nutzung der Bau
weise und der uberbaubaren Grundstücksflächen anpassen, damit städtebaulich die 
Homogenität dieser Bereiche erhalten bleibt. Um dieses zu gewählten wurden 
Zungen planungsrecht,iche W 

Wohngebäude zulässig) wird dem § 4 Abs. 

Fhestse*un9en für die einbezogenen Außenbereichsflä-
chen - Baugrenzen, Eingeschossigkeit, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässio - Ga

rantieren eine ausreichende Anpassung an die angrenzende Wohnbebäuung. 

Fur Luckenschließungen im Innenbereich gilt § 34 Abs. 1 BauGB wonach ein Vor 
haben u.a. zulässig ist wann ,s sich in Art und Maß dar baulich" Nutung Zr 
SSSh'g «üg? °bar6aot»r«n »"««Mäche in bis Eigene,, de, „ähwen 

• 

4. AUSWIRKUNG DER PLANUNG AUF NATUR UND LAND
SCHAFT (Eingriffsregelung) 

Infolge der Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den Innenbereich sind Ein 
griffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zu erwarten 

änoen)§dfea ^ die VerPflichtun9 (^ch für Abrundungssat-
zungen) die Elemente der Eingriffsregelung (Vermeidungsgebot und Ausoieichs-

durch dTeCFesKnt UCkSIChtL9en' D'eSer VerPfiichtun9 ist d'e Gemeinde Roggentin Ersal2-una ™Rati" 

a,e durah a,8se Sat2uns Va,Ma-

1. um intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen (Bereich östlich der Dorfstra-

. . . e ®unQ&abgabert können nur noch wenige Pflanzenarten auf 

bauung umgeben sind, Sind daher aus ökologischer Sicht nur von einer beenden 

FelJjMIze ZTMT*bzw. 

2 TJemfZ?,. <*•»«• Qb.<»w, zu 
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FitrhT^ bebauiT Grundstücke in den o.g. Bereichen wurden in die 
Flachenbilanz nicht mit einbezogen. 

r3US9qCRnnder2fJatUr" Un<j LandschaftsPflege sind diese o.g. Flächen (Gesamtfläche 
wenig empfindlich" zuT ®ecl8utu"9 für Natur und Landschaft und daher als 

Wanderung der derzeitigen 

=ra r̂ rrs,r- —*« ~ 

insgesamt veCSchnahmen Wiederher9estellt werd*n können, macht den Eingriff 
Vorgesehen sind folgende Maßnahmen: 

2. Pflanzen von mindestens 3 heimischen Laubbäumen auf den inweiitr,«* 
«»*«•» «w«««» .«Sit ÄS 

Anlegen einer 
reich begrenzenden Wirtschaftsweges (ca. 60 Einzelbäume) 

4- «**• 

SSSHaS-ÄWrsK Ä 
r8?oT ĝiÄIUETn3r̂  KÄiÄJ 
Stück) und entlangdesVfrSSSsSTstSr (°a 50 

der Ans,cht, daß bei der Realisierung der Satzung die °b££ voTSr unTaS 

oSsj,^!iian Überdie Feslle9""^d^9 des im Zusammenhang 
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schaft und die Notwendigkeit der Ausweisung neuer Wohnbauflächen ausreichend 
aufeinander abgestimmt sind und somit der Eingriff in Natur und Landschaft durch 
die festgesetzten Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen zulässig ist. 

DaS L^n^s^hfftsblld ändert sich insofern, als die vorhandenen Freiflächen durch 
eine Wohnbebauung ersetzt werden. Da es sich dabei aber um eine Arrondierung 

K « ü außerdem Maßnahmen festgesetzt werden (Bepflanzungen), die land-
schaftsasthetisch wirksam sind, können die Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des ebenfalls kompensiert werden. 

5. BELANGE DER DENKMALPFLEGE 

5.1 Bodendenkmale 

Im Plangebiet der Satzung sind keine Bodendenkmale bekannt. Wenn aber während 
sei7nt-rhrMnv/FrUrndH, ̂ eraUfff9e Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gem. 
§ 11 DSchG M-V (Gvbl. Mecklenburg-Vorpommern Nr. 23 vom 28.12.1993 S 975 ff) 
die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der'Fund und 
rt'e un? l®'le bis zum Elntreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder 
rtt rl T lln ,unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür 
er Entdecker der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeu

gen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige. y 

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Lan-
vfrhlnH, h Bode"d.f kma|Pfle9e spätestens zwei Wochen vor Termin schriftlich und 
verbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, daß Mitarbeiter oder Beauftragte des 
Landesamtes fur Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein können 
gnd eventuell auftretende Funde gem. § 11 DSchG M-V unverzüglich bergen und 
§ 11 Abs If6"' werden Verzögerungen der Baumaßnahme vermieden (vgl. 

5.2 Baudenkmale 

^?rn'LDc!?kmalpSte d®rbnt®ren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Mecklen-
rtonk ?h™ r®'ch der Satzung vorhandene und nachfolgend aufgeführte Bau-
denkmal wurde nachnchtlich in die Planzeichnung übernommen. 

- Kirchturmrest 

ÄSÄ Üb6r ^ FeStl69Un9 Und AbfUndUn9 d6S im nhang 
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6. VER- UND ENTSORGUNG 

6.1 Energieversorgung 

Die Energieversorgung erfolgt durch die EMO (Energieversorgung Müritz-Oderhaff 
Aktiengesellschaft). Das vorhandene Netz kann bzw. wird dem Bedarf entsprechend 
erweitert. 

6.2 Fernmeldetechnische Versorgung 

Die fernmeldetechnische Versorgung erfolgt durch die Deutsche TELEKOM AG, Di
rektion Rostock, 17009 Neubrandenburg. Das vorhandene Netz kann bzw. wird dem 
Bedarf entsprechend erweitert. 

6.3 Wasserversorgung , 

Die Trinkwasserversorgung wird durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH sicherge
stellt. Die Ortslage Schillersdorf ist an die Wasserfassung Roggentin angeschlossen 
und somit wassen/ersorgungsseitig erschlossen. Das vorhandene Netz kann bzw. 
wird dem Bedarf entsprechend erweitert. Bauliche Erweiterungen sind jedoch dem 
Versorgungsträger rechtzeitig mitzuteilen. 

Hinweis: Das Satzungsgebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen, Un
geachtet desse ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 1a WHG, 
Vorhaben und Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Ober
flächenwasser, Grundwasser) verbunden sein können, die n 
erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeinträchtigungen 
ßen. 

bei allen 

ach den Umständen 
sicher auszuschlie-

6.4 Löschwasserversorgung 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine ordnungsgemäße Löschwasserversorgung 
durch den vorhandenen Löschwasserteich bzw. durch den in 2,5 km entfernten Lep-
pinsee in Schillersdorf nicht in vollem Umfang gegeben ist, daher sind in der Ortsla
ge drei Hydranten zu installieren. 
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6.5 Abwasserbeseitigung 

Eine zentrale Entwässerung ist in der Ortschaft wie im gesamten Gemeindegebiet 
picht vorhanden. Die anfallenden häuslichen Abwässer werden über Kleinkläranla
gen nach TGL bzw. DIN 4261 mit Untergrundverrieselung und abflußlose Sammel
gruben entsorgt bzw. abgefahren. 
Die anfallenden Fäkalienschlämme werden auf der neuen Kläranlage (vollbiologi
sche Behandlung) in Mirow entsorgt. 

Ihrer Pflicht, das Abwasser so zu beseitigen, daß das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird, kommt die Gemeinde Roggentin im Rahmen der in der Abwas
serkonzeption dargestellten Lösungsmöglichkeiten nach. Demnach stellt sich, bei 
biologischer Behandlung des Abwassers, die Überleitung der Abwässer auf die 
Kläranlage Mirow als die Vorzugslösung dar. Sind die Anforderungen an die Abwas
serbehandlung nicht so hoch, so ist auch der Einsatz von Kleinkläranlagen und/oder 
Sammelgruben möglich. 

Kommt die zentrale Lösung zum tragen, so sind Investitionen im Kanalbereich im 
Jahre 2000 geplant. Nach derzeitigem Planungsstand wird nur ein Schmutzkanal 
DN 200 gebaut, der die Abwässer der Grundstücke sammelt. Das auf den Grund
stücken und den Straßen anfallende Niederschlagswasser kann vor Ort versickert 
werden. 

Grundstücke, die bei der zentralen Lösung nicht mit vertretbaren Kosten an den Ka
nal angeschlossen werden können, sollen weiterhin über Kleinkläranlagen oder ab
flußlosen Sammelgruben entsorgt werden. 

Ist der Einsatz von Kleinkläranlagen und/oder Sammelgruben flächendeckend mög
lich, so hat der Grundstückseigentümer seine auf dem Grundstück befindliche bzw. 
die neue Anlage entsprechend den gültigen Richtlinien und Normen (DIN) zu sanie
ren bzw. zu bauen. Ist eine Sanierung, Umbau nicht möglich, so ist die Altanlage 
rückzubauen und eine neue Anlage nach DIN zu errichten. Die Kosten trägt in jedem 
Fall der Grundstückseigentümer. 

6.6 Oberflächenentwässerung 

Die Beseitigung des Oberflächenwassers von den Grundstücken und den öffentli
chen Verkehrsflächen erfolgt aufgrund der geeigneten Bodenverhältnisse durch Ver-
rieselung. 
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6.7 Abfallbeseitigung 
a t 

# / 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Mecklenburg-Strelitz bzw. dessen 
Auftragnehmer. 
Hinweis; 1. Bei der Bauausführung ist durchzusetzen, daß der im Rahmen des Baugeschehens: 

anfallende Bodenaushub einer Wlederverwertong zugeführt wird, so daß kein Boden
aushub zu Abfaif wird. 

2. Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, daß sowohl von den 
Baustellen als auch von den fertigen Objekten eine vollständige geordnete Abfallent
sorgung erfolgen kann. 

7. ALTABLAGERUNGEN 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befinden sich im Geltungsbereich der Satzung 
keine Altablagerungen/Altstandorte bzw. Altlastenverdachtsflächen i S d 8 22 
AbfAiG M-V. 

Sollten dem Planungsträger gegenteilige Tatsachen bekannt sein oder im Zuge der 
weiteren Planungsarbeiten bzw. im Rahmen der Bautätigkeit bekannt werden, ist im 
Hinblick auf die Forderungen des § 1(5) BauGB und des § 23 AbfAIG M-V unver
züglich die untere Abfallbehördedes Landkreises Mecklenburg-Strelitz - Umweltamt 

zu benachrichtigen, damit ggf. erforderliche Maßnahmen eingeleitet bzw. festge
setzt werden können. 

Roggentin, den . MSJß.dl 
Bürgermeister 

Die Satzung wurde im Auftrage der Gemeinde Roggentin ausgearbeitet von 

Dipl.-Ing. R. Ludwig 
- Stadt- und Regionalplaner -
Kanalstraße 12, 26135 Oldenburg 

Oldenburg, November 1997 
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